Leistungsbeschreibung
Abschluss einer Rahmenvereinbarung über die Lieferung von Recycling- und Frischfaser-Drucker-/Kopierpapier für die Investitionsbank Sachsen-Anhalt
[bookmark: _Hlk230160456]1. Gegenstand der Rahmenvereinbarung
Im Rahmen dieser öffentlichen Ausschreibung vergibt die Investitionsbank Sachsen-Anhalt (im folgenden Auftraggeber) den Auftrag zur Beschaffung des jährlichen Bedarfs an Recycling- und Frischfaser-Kopier-/Druckerpapier für die gesamte Bank.
Ziel der Ausschreibung ist die zuverlässige Belieferung der IB mit verschiedenem Recycling- und Frischfaser-Kopier- und Druckerpapier in den Formaten DIN A4 und DIN A3 sowie in unterschiedlichen Grammaturen und Weißegraden gemäß den in dieser Leistungsbeschreibung und im Leistungsverzeichnis genannten Anforderungen.
Die Beschaffung erfolgt im Rahmen einer Ein-Partner-Rahmenvereinbarung. 
1.1 Vertragslaufzeit und Kündigung
Die Vertragslaufzeit beginnt am 01.08.2026 und endet am 31.07.2027. Der Vertrag verlängert sich danach jeweils um 1 Jahr (maximal 3 x), wenn er nicht 3 Monate vor Vertragsablauf gekündigt wird. Der Vertrag endet automatisch am 31.07.2030.
1.2 Rahmenbedingungen der Vereinbarung
Die Lieferung erfolgt bedarfsabhängig auf Einzelabruf durch den Auftraggeber.
Die Rahmenvereinbarung begründet weder eine Verpflichtung des Auftraggebers zur Erteilung von Einzelaufträgen noch einen Anspruch des Auftragnehmers auf Abnahme bestimmter Mengen.
Die in der Leistungsbeschreibung und dem Leistungsverzeichnis angegebenen Mengen bzw. Stückzahlen sind voraussichtliche Bedarfswerte im regulären Leistungszeitraum und können unterschritten werden.
Die in der Leistungsbeschreibung und dem Leistungsverzeichnis genannten technischen Angaben gelten als Mindestanforderungen. 
Dem Auftraggeber ist auf Abruf eine Übersicht der Warenlieferungen nach Datum, Sorte und Menge zur Verfügung zu stellen.
[bookmark: _Hlk233199091]Bei Erreichen bzw. Ausschöpfung der in »1.3 Auftragsgegenstand« genannten Höchstabnahmemenge endet die Rahmenvereinbarung vorzeitig. Der Auftragsnehmer hat dies rechtzeitig mitzuteilen.
Der Auftraggeber behält sich vor, Produktmuster zu Testzwecken anzufordern.
1.2.1 Mindestanforderungen
Recyclingpapier
Angebotenes Recyclingpapier muss die Anforderungen des Umweltzeichens „Blauer Engel“ für grafische Papiere und Kartons aus 100 % Altpapier, Vergabekriterium DE-UZ 14a, in der zum Ablauf der Angebotsfrist gültigen Fassung erfüllen.
Der Nachweis kann durch das Umweltzeichen „Blauer Engel“ mit Bezug auf DE-UZ 14a, durch ein gleichwertiges Gütezeichen oder durch andere geeignete Nachweise erbracht werden, aus denen hervorgeht, dass das angebotene Produkt die Anforderungen des Vergabekriteriums DE-UZ 14a gleichwertig erfüllt.
Ein Nachweis nach anderen oder älteren Vergabekriterien, insbesondere ein bloßer Nachweis nach DE-UZ 14, genügt nur, wenn der Bieter nachvollziehbar darlegt, dass das angebotene Produkt sämtliche Anforderungen des Vergabekriteriums DE-UZ 14a gleichwertig erfüllt.
Frischfaser- bzw. Primärfaserpapier
Angebotenes Frischfaser- bzw. Primärfaserpapier soll mindestens die Anforderungen des EU Ecolabels für grafisches Papier erfüllen.
Der Nachweis kann durch das EU Ecolabel, ein gleichwertiges Gütezeichen oder durch andere geeignete Nachweise erbracht werden, aus denen hervorgeht, dass das angebotene Produkt gleichwertige Umweltanforderungen erfüllt.
Als gleichwertig werden insbesondere Nachweise berücksichtigt, aus denen sich Anforderungen an eine nachhaltige Faserherkunft, die Begrenzung gefährlicher Stoffe sowie umweltbezogene Anforderungen an Herstellung, Emissionen, Energieeinsatz und Abwasserbelastung ergeben.
Zusätzlich muss der beim angebotenem Frischfaser- bzw. Primärfaserpapier zur Herstellung verwendete Zellstoff nach einem chlorreduzierten bzw. chlorfreien Bleichverfahren gebleicht worden sein. Zulässig sind TCF-Verfahren (Totally Chlorine Free – vollständig chlorfrei gebleicht) oder ECF-Verfahren (Elemental Chlorine Free – ohne elementares Chlor gebleicht).
1.2.2 Produktinformationen und Nachweise
Zu jedem angebotenen Produkt ist ein vollständiges, aktuelles und produktspezifisches Datenblatt mit dem Angebot vorzulegen und im Leistungsverzeichnis unter Angabe der Dokumentenbezeichnung bei der jeweiligen Position zu referenzieren (siehe Screenshot unten). Das Datenblatt muss alle relevanten technischen Angaben, Spezifikationen, Normen sowie sicherheits- und anwendungsrelevanten Informationen enthalten.
[image: ]
Soweit sich der Bieter auf technische, qualitative oder nachhaltigkeitsbezogene Eigenschaften beruft, sind entsprechende produktspezifische Nachweise, insbesondere Umweltzeichen, Zertifikate, Prüfberichte oder Herstellererklärungen, mit dem Angebot einzureichen. Gleichwertige Gütezeichen oder andere geeignete Nachweise werden akzeptiert.
1.2.4 Ersatzprodukte und Sortimentsänderungen
Ist ein angebotenes Produkt nicht mehr lieferbar oder wird es vom Hersteller aus dem Sortiment genommen, hat der Auftragnehmer dies unverzüglich und mit Nachweis des Herstellers mitzuteilen. Es ist ein gleichwertiges Ersatzprodukt nach den genannten Kriterien zum ausgeschriebenen Preis anzubieten.
Die Gleichwertigkeit ist durch ein Produktdatenblatt nachzuweisen; eine bloße Mitteilung über Sortimentsänderungen genügt nicht. Das angebotene Ersatzprodukt ist unaufgefordert zu bemustern. 
1.3 Auftragsgegenstand
Für den Auftragsgegenstand gelten die CPV-Codes 30197642-8 ; 30197644-2.
Beschafft werden sollten folgende Recycling- und Frischfaser-Kopier- und Druckerpapiere:
1) Recycling-Papier, DIN A4, 80g, CIE 135er Weiße à 500-Blatt-Packungen
2) Recycling-Papier, DIN A3, 80g, CIE 135er Weiße à 500-Blatt-Packungen
3) Frischfaser-Papier, DIN A4, 80g, CIE 170er Weiße à 500-Blatt-Packungen
4) Frischfaser-Papier, DIN A3, 80g, CIE 170er Weiße à 500-Blatt-Packungen
5) Frischfaser-Papier, DIN A4, 200g, CIE 160er Weiße à 250-Blatt-Packungen
6) Frischfaser-Papier, DIN A3, 200g, CIE 160er Weiße à 250-Blatt-Packungen
Die vollständigen technischen Spezifikationen sind dem Leistungsverzeichnis zu entnehmen.
Das durch Schätzung ermittelte Gesamtauftragsvolumen stellt die jeweilige Höchstabnahmemenge dar und beträgt für die maximale Vertragslaufzeit (4 Jahre):
1) Recycling-Papier, DIN A4, 80g		5 Mio Blatt entspricht	      10.000 Pack
2) Recycling-Papier, DIN A3, 80g		40K Blatt entspricht		80 Pack
3) Frischfaser-Papier, DIN A4, 80g	100K Blatt entspricht	           200 Pack
4) Frischfaser-Papier, DIN A3, 80g	10K Blatt entspricht		20 Pack
5) Frischfaser-Papier, DIN A4, 200g	4K Blatt entspricht		  8 Pack
6) Frischfaser-Papier, DIN A3, 200g	4K Blatt entspricht		  8 Pack
Der voraussichtliche Jahresbedarf entspricht etwa einem Viertel der Höchstabnahmemenge.
[bookmark: _Hlk230162874][bookmark: _Hlk230162881]Die angebotenen Papiere müssen für den Einsatz in den durch die IB hauptsächlich genutzten Kopierern und Multifunktionsgeräten »Lexmark CX923dxe« geeignet sein. Hierzu zählen insbesondere die Einsatzzwecke für Schwarz-Weiß- und Farbdruck, Kopierbetrieb sowie duplexfähige Druck- und Kopierprozesse.
Die Gewährleistung beträgt 24 Monate.
2. Auftragsabwicklung
2.1. Bestellablauf
Der Auftragnehmer teilt der IB zu Vertragsbeginn einen Ansprechpartner inklusive Telefonnummer und E-Mail-Adresse mit, der Montag bis Freitag, mit Ausnahme von deutschlandweiten Feiertagen, zwischen 8:00 und 16:00 telefonisch (Festnetz) für Rückfragen und im Ausnahmefall für Bestellungen erreichbar ist.
Der Abruf erfolgt ausschließlich durch den Fachbereich „Verwaltung und Bankbetrieb“ per E-Mail mittels einer formellen PDF-Bestellung im Anhang, welche u.a. die abzurufenden Mengen als auch die Bestellnummer, welche als Referenznummer auf allen Dokumenten anzugeben ist, enthält.
2.2 Bestellmengen und Verpackungseinheiten
In allen Positionen sind Einzellieferungen zu berücksichtigen.
Es besteht keine Verpflichtung zur Abnahme von geschlossenen Verpackungseinheiten, sofern nichts anderes vereinbart ist.
Das in Abschnitt »1.3 Auftragsgegenstand« in Position 1) aufgeführte Recycling-Papier wird in aller Regel pro Bestellung in folgender Menge abgerufen: 2 Paletten (entspricht 400 Ries à 500 Blatt, also 200.000 Blatt).
2.3 Lieferbedingungen
Die Lieferung erfolgt innerhalb von 5 Arbeitstagen direkt und frei Verwendungsstelle. Regelmäßige Verwendungsstelle ist der (ebenerdige) Empfang im Gebäudeteil 3, Eingang über Domplatz 12.
Palettenlieferungen sind mindestens einen Arbeitstag im Voraus mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Bei Lieferverzögerungen ist der Auftraggeber unverzüglich und mit Begründung zu informieren.
Die Lieferung hat vollständig zu erfolgen. Teillieferungen sind nur zulässig, wenn sie vorher mit dem Auftraggeber abgestimmt wurden.
Jeder Lieferung ist ein Lieferschein beizulegen. Der Lieferschein und alle anderen, den Auftrag betreffenden, Dokumente müssen die IB-Referenznummer, die Bestellnummer, enthalten.
Bestehen Unklarheiten zu erteilten Aufträgen, hat sich der Auftragnehmer vor Auftragserfassung mit dem Auftraggeber abzustimmen. 
Lieferanschrift: 
Investitionsbank Sachsen-Anhalt
Domplatz 12
39104 Magdeburg
2.4. Rechnungsstellung
Rechnungen sind ausschließlich als Gesamtrechnung pro Auftrag an folgende Adresse zu richten:
Investitionsbank Sachsen-Anhalt
Verwaltung und Bankbetrieb – Einkauf
Domplatz 12
39104 Magdeburg
Deutschland
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE357342328
Rechnungen sind ausschließlich als elektronische Rechnungen nach EN 16931 zu übermitteln. Zulässig sind insbesondere XRechnung sowie ZUGFeRD 2.x in einem EN-16931-konformen Profil. 
Die Übermittlung erfolgt an die vom Auftraggeber mit Zuschlagserteilung mitgeteilte E-Mail-Adresse. Die Rechnung muss die vom Auftraggeber mitgeteilten Referenzdaten, insbesondere die Bestellnummer, enthalten. 
Maßgebend für die Abrechnung ist die bei Wareneingang festgestellte Menge. 
Eine Rechnung muss alle Angaben gemäß UStG §14 Abs. 4 enthalten.
[bookmark: _Hlk230690670]3. Nachhaltigkeitskriterien
Die IB legt bei der Beschaffung von Kopier- und Druckerpapier besonderen Wert auf ressourcenschonende, umweltverträgliche und nachhaltige Produkte sowie auf eine möglichst nachhaltige Ausführung des Auftrags. Die Nachhaltigkeitsanforderungen an die Produkte sind unter Punkt 1.2.3 als Mindestanforderungen definiert, daher bezieht sich der Punkt Nachhaltigkeitskriterien auf die Nachhaltigkeit der Herstellung und die damit verbundenen Produktionsstätten sowie auf die Lieferung, Verpackung, Logistik und die auftragsbezogene Leistungserbringung durch den Auftragnehmer.
3.1 Zertifiziertes Umwelt- und Energiemanagement der Produktionsstätte
Bewertet wird mit maximal 5 Punkten, ob das angebotene Kopierpapier in einer Produktionsstätte hergestellt wird, die für den einschlägigen Bereich der Papierherstellung über ein zertifiziertes Umwelt- und/oder Energiemanagementsystem verfügt. Maßgeblich ist ausschließlich die konkrete Produktionsstätte des angebotenen Kopierpapiers. Zertifizierungen anderer Standorte, des Handelsunternehmens oder des Konzerns werden nur berücksichtigt, soweit ihr Geltungsbereich die Herstellung des angebotenen Kopierpapiers an der betreffenden Produktionsstätte erfasst.
Eine EMAS-Registrierung wird als umfassender Nachweis eines Umweltmanagementsystems mit Berücksichtigung von Ressourcen- und Energieeffizienz bewertet. Liegt eine EMAS-Registrierung der Produktionsstätte vor, erfolgt keine zusätzliche Bepunktung für ISO 14001 oder ISO 50001.
Alternativ werden Zertifizierungen nach ISO 14001 und ISO 50001 oder gleichwertige Nachweise berücksichtigt. ISO 14001 und ISO 50001 werden nur insoweit kumulativ bewertet, als sie unterschiedliche Managementbereiche betreffen, nämlich Umweltmanagement und Energiemanagement. Gleichwertige Nachweise werden anerkannt, sofern sie ein vergleichbares Umwelt- und/oder Energiemanagementsystem für die konkrete Produktionsstätte belegen.
Die Zertifikate bzw. Nachweise müssen zum Ablauf der Angebotsfrist gültig sein und den sachlichen Geltungsbereich der Papierherstellung oder der Herstellung vergleichbarer Papierprodukte umfassen.
	Nachweis
	Punkte

	[bookmark: _Hlk233194398]EMAS-Registrierung der konkreten Produktionsstätte
	5

	ISO 14001 und ISO 50001 für die konkrete Produktionsstätte
	4

	nur ISO 14001 für die konkrete Produktionsstätte
	2

	nur ISO 50001 für die konkrete Produktionsstätte
	1

	keine einschlägige produktionsstättenbezogene Zertifizierung
	0



3.2 CO₂-freie bzw. CO₂-arme Anlieferung
Im Kriterium „CO₂-freie bzw. CO₂-arme Anlieferung“ können maximal 5 Punkte erreicht werden. Bewertet wird ausschließlich die Anlieferung der vertragsgegenständlichen Ware an die Lieferstelle des Auftraggebers. Allgemeine Aussagen zur Umweltstrategie des Bieters werden nicht bewertet.
Der Bieter hat im Angebot anzugeben, welche der nachfolgenden Varianten er für die Anlieferung der Ware verbindlich zusagt. Die zugesagte Variante wird im Zuschlagsfall Vertragsbestandteil.
	Bewertung
	Punkte

	[bookmark: _Hlk233194520]Der Bieter verpflichtet sich, die Ware CO₂-frei bzw. lokal emissionsfrei ohne Kompensation anzuliefern, z. B. durch ein emissionsfreies Lieferfahrzeug oder eine vergleichbare emissionsfreie Transportlösung.
	
5

	Der Bieter verpflichtet sich, die Ware CO₂-neutral durch Kompensation anzuliefern. Die bei der Anlieferung entstehenden transportbedingten CO₂-Emissionen werden durch geeignete Kompensationsmaßnahmen ausgeglichen.
	
3

	Der Bieter sagt weder eine CO₂-freie/lokal emissionsfreie noch eine CO₂-neutrale Anlieferung durch Kompensation zu.
	
0



4. Anerkennung der Bedingungen
Mit der Abgabe des Angebots erkennt der Bieter die vorstehenden Bedingungen vollumfänglich an.
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Leistungsverzeichnis

Rahmenvereinbarung von Recycling- und Frischfaser-Drucker-/Kopierpal
Fir die ausgeschriebenen Produkte ist der CPV-Code 30197642-8 einschlagig.

Ausfullhinweise: Alle zur Bearbeitung freigegebenen und blau markierten Zellen sind vollstandig auszufillen. Bei den Rahmenvertragspositionen ist der angebotene Preis auf die jeweils angegebene Abnahmenmenge in Blatt zu beziehen. Der Einzelpreis st pro 1.000 Blatt anzugeben

nsbank Sachsen-Anhalt (IB)

Fur jedes angebotene Produkt sind technische Datenblatter bzw. Produktinformationen einzureichen, die insbesondere die Glecihwertigkeit ggu. den Mindestanforderungen nachweisen.

DIN Format |

Flachenmasse nach ISO 536
Dicke nach ISO 534
CIE-WeiBigrad nach 1SO 11475

PRODUKTANGABEN

Frischfaser-IPrimérfaser-Papiere

DIN Format |
Flachenmasse nach ISO 536
Dicke nach SO 534

CIE-Weilgrad nach ISO 11475

PRODUKTANGABEN

DIN AZ DIN A3 DIN A2 DIN A3
80 g/’ 80 g/’ 200 gim* 200 gim*
10 pm 10 pm 100 pm 100 pm
CIE 170 CIE 170 CIE 160 CIE 160
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